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RECHTSPRECHUNG 

im ZusJmmenbang mit einem Haftungsbescheid gegen einen in 
den Niederlanden Jnsässigen ni<:!derländischen Scaacsang<:!höri
gen LL .1.: All<:!in die Nichtbearbeitung <:!ines Einspruchs gegen 

d<:!n Haftungsbescheid iiir Eingangsabgaben nach § 71 AO 1977 
\VJhrend eines Z<:!itraums von sieben Jahren tiibrc nicht zur V<:!r
wirkung des Haftungsanspruchs. 

VERWALTUNGSANWEISUNG 

Anwendung des Progressionsvorbehalts bei nur 
zeitweise unbeschränkter Steuerpflicht 
Fi11.Hi11 .. Hecklcllbtt~l!- ViJrpv111111WI, Er/. 1~ 25. 11. 1998, 
H"320-S 1300-18198 

Im Zusammenhang mit der Änderung des § 2 Abs. 7 Satz 3 
EScG sowie d<:!r N<:!ufassung des§ 32 b Abs. I Nr. 2 EScG im Zu
ge der JScG 1996 und 1997 wurde die Frage aufgeworfen, ob zur 
Ermittlung des Einkommensteuertarifs in Fällen eina zeitweisen 
unbeschränkten Steuerpflicht auch die innerhalb des betroffenen 
Vcranlagungszeicraum<:!s in Zeiten der "Nicht-Steuerpflicht" be
zogenen ausländischen Einkünfte dem Progressionsvorbehalt un
terworfen werden dürfen. 

B~ispi~l: Ein ausländischt:r Stt:ut:rptlichtigt:r arbt:it~t vom I. 6. 1996 bis 
zum 31. i. 1998 bei einer deutschen Tochtergesellschati: seines Arbeitg~
b~rs und bt:gnindet fur di~se Zt:it hier in Deutschland auch einen Wohn
sitz. Aullt:rdem hat t:r bis zum 31. 3. 1996 und ab dem I. 8. 1998 in sei
nt:m Ht:imadand Einkünti:e azidt. In den Veranlagungszeiträumen I 996 
und 1998 sind diese Einkünti:e gemäß§ 32 b Abs. l Nr. 2 EStG bei der 
Ermittlung des Steuersatzes !ur die deutsche Einkommensteuer zu be
rücksichtigt:n (zeitweise unbeschränkte Steuerpflicht in 1996 und 1998). 

Hierbei gehe es um die mögliche Konkurrenz zwischen den 
innerstaatlichen Regelungen und den Bestimmungen der DBA 
zur Anwendung des Progressionsvorbehalts. Von betroffenen 
Steuerpflichtigen wird vorgetragen, daß die Regelung in den 
DBA der Anwendung des § 32 b Abs. I Nr. 2 EStG entgegen
stünden und zur Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes (Are. 3 
Abs. I GG) tlihrten. Ganzjährig unbeschränkt Steuerpflichtige. 
die nach den DBA nicht im Inland ansässig sind, unterlägen z. B 
mit ihren ausländischen Einkünfi:en nicht dem Progressionsvor
behalt. 

Dazu wurde in den R<:!ferentensitzungen die Auffassung ver
treten. daß die Anwendung des Progressionsvorbehalts nach 
§ 32 b Abs. I Nr. 2 EStG in diesen Fällen legitim sei. Der partiell 
unbeschränkt Steuerpflichtige unterliege nach der Einkommen
sceuertabelle und der Ge\vährung derselben Freibeträge wie bei 
einem ganzjährig unbeschrankt Steuerpt1ichtigen lediglich mit 
einem Teil d<:!s Jahreseinkommens da deutschen Einkommens
bc:sceuerung (die nach dem Leistungsprinzip lur ein vollesjahres
c:inkommen ausgelt:gc sei). Die ;\nwendung des Progressionsvor
behalts würde: somit dem Gleichheitsgrundsatz Rechnung tra
gen. Außc:rdc:m sci.indc:n dic:ser Vc:rtährmswc:ise die: Rc:gelungen 
der DBA nicht <:!ntgegc:n. da durch § 32 b t\bs. I Nr. 2 EScG (im 
Gegensatz zu Nr. 3) da Progressionsvorbehalt unabhängig von 
der Regelung im entsprechenden DBA vorgeschrieben wird 
(treaty overnding). 

Innvischen sind mehrere F:ille bei Finanzgerichten in NRW 
und in Baden-Wümc:mberg .mhängig. Die Vertreter der ober
sten Finanzbc:hörden der Länder und des Bundes sind deshalb 
übereingekommen, derartige F:iUe ruhen zu lassen, bis Urteile 
da entsprechenden Finanzgerichte vorliegen. 

Anmerkung: 

Der vorstc:hende Erlaß behandele ein in Zeiten der Globalisie
rung und :lllch der persönlichen internationalc:n Mobilität hoch
aktuc:lles Thema. Die zeif\veilige unbeschränkte Steuerpt1icht, 

d. h. ihre unterjährige Begründung oder Beendigung, ist durch
aus eine Massenerscheinung. Jnsofc:rn ist es ertreulich, daß die Fi
nanzverwaltung angesichtseiner Vielzahl inzwischen anhängiger 
Kbgevc:rtähren gegen die: Anwendung des Progressionsvorbe
halts in derartigen Fällen allgemein das Ruhen von Einspruchs
vert-abren angeordnet hat. 

Mit dem vorstehc:nden Erlaß nimmt die FinJnzvenvalrung aut:.. 
grundeiner Besprechung der Obersten Finanzbc:hörden dc:s Bun
dc:s und der Länder- soweit c:rsichtlich- erstmals inhaltlich zu der 
äußerst umstrittenen Frage Stellung, ob in den Fällen der zeif\veili
gen unbeschränkten Steuerpflicht (sog. Wohnsitzwechsel) die 
nicht der deutschen Besteuerung uneerliegenden ausländischen 
Einkünite in den Progressionsvorbehalt einzubeziehen sind. Der 
Progressionsvorbehalt ergibt sich in diesen Fällen nicht aus einem 
DBA, weil es nicht um Einkünfte geht, die nach einem DBA in 
Deutschland unter Progressionsvorbehalt lreizustellen sind. Viel
mc:hr geht es- c:ntsprechend der Formulierung in dem Erlaß- um 
"in Ze\ten der ,Nicht-Steuerpflicht' bezogene ausländische Ein
künfte". Diese Einkünfte sind enf\veder von vornherein gar nicht 
steuerbar, weil sie keine inländischen Einkünfte i. S. der be
schränkten Steuerpflicht darstellen, odersie sind nach einem DBA 
mit dem ausländischen Ansässigkeitsstaat ohne Progressionsvorbe
halt freizustellen. Sämtliche deutschen DBA sehen nämlich tur 
Deutschland als Nicht-Ansässigkeitsstaat keinen Progressionsvor
behalt vor. 

Die Finanzverwaltung meint nun, daß die Anwendung des Pro
gressionsvorbehalts in den Fällen der zeitweiligen unbeschränkten 
Steuerpflicht gleichwohl "legitim" sei. Diese Feststellung er
staune. Die Anwendung des Progressionsvorbehalts ist eine bela
stende Maßnahme. Sie sollte daher nicht nur legitim, sondern vor 
allc:m legal (rechtmäßig) sein. Hieran bestehen unterdem Go::sichts
punkt des Gleichheitsgrundsatzes erhebliche: Zweifel: Die Jahro::s
tabelle tinder nicht nur, wie in dem Erlaß erwähnt, bei ganzjährig 
unbeschränkt Steuerpflichtigen Anwendung, auch wenn sie nach 
c:inem DBA vorrangig im Ausland ansässig sind und daher mit ih
ren ausländischen Einkünften- und auch mit eventuell treizustel
lenden inländischen Einkünften- nicht dem Progressionsvorbe
halt unterliegen. Auch beschränkt Sceuc:rptlichnge werden. sofern 
sie nicht dem Steuerabzug unterlic:gen. nach der Jahrc:stabelle ver
J.nlagt. selbst wenn der beschränkten Steuerptlicht nur ein kleiner 
Tc:il ihrc:r Jahreseinkünfte unterlic:gt. Diese- und einige andc:re
Zusammenhänge hat der Gesetzgeber bei Eintiihrung dc:s § 32b 
Abs. l Nr. 2 EStG schlicht übersehen. 

Erstaunlich ist der Hinweis aufdie Lt:!!irimi!<irder Regelung aber 
Juch im Hinblick darauf. daß die DBA den einseitig im innerstaat
lichen deutschen Steuerrecht vorgesehenen Progressionsvorbe
halt nicht vorsehen. Die Finanzvenvaltung meint. daß die Rege
lungen der DBA dieser Verfahrensweise mehr entgegenstehen. da 
es sich um einc:n Fall dc:s .,treary overriding·' handele. 1vlan kann 
durchaus bezweifeln, ob § 32 b Abs. l Nr. 2 EStG wirklich ein 
.,treary overriding" Jnordnet: die Vorschrift enthält nämlich kei
nen ausdrücklichen Hinweis darau( daß sie den ti-üher oder sogar 
den später abgeschlossenen DBA vorgehen soll (vgl. § 2 AO). Vor 
allc:m aber ist testzuhalten: "treary overriding" mag innerstaatlich 
wirksam sein, c:s bleibt aber doch c:in Verstoß gegen völkerrechtli
che Verträge. Soll dies wirklich legirim sein? 
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